
1. Vor Buchstabe a) von Absatz 1 von Artikel 3 wird der 
nachstehende Buchstabe eingefügt:

0a) Im Absatz 9 von Artikel 43 wird nach dem ersten Satz 
folgender Wortlaut eingefügt: 

„Zur Umsetzung des Grundsatzes der 
Verwaltungstransparenz und zur Förderung der 
Beteiligung der Bürger an der politischen und 
administrativen Tätigkeit regelt eine einschlägige 
Gemeindeverordnung die Modalitäten für Foto-, Audio- 
und Videoaufnahmen der öffentlichen 
Gemeinderatssitzungen, um eine möglichst breite und 
zeitnahe Verbreitung zu gewährleisten und einen 
vollständigen Einblick in die Tätigkeiten des 
Gemeinderats zu ermöglichen.“

BEGLEITBERICHT
Der Änderungsantrag sieht vor, dass eine einschlägige 
Verordnung die Foto- und Videoaufnahmen der 
öffentlichen Gemeinderatssitzungen regelt, um die 
möglichst breite Verbreitung zu gewährleisten. Diese 
Bestimmung greift die Empfehlungen des Südtiroler 
Gemeindeverbands auf und dient dazu, die Transparenz 
und die Beteiligung der Bürger an der politischen und 
administrativen Tätigkeit zu stärken.




